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1. Allgemeines

1.1. Einleitung

Diese Dienstanweisung ist ein landeseinheitlicher Rahmen für die Durchführung von Sanktionen gemäß Art. 31 der Verordnung (EG) Nr. 1975/2006
.

Sie ergänzt und präzisiert die „Dienstanweisung für die Einreichung, Erfassung, Kontrolle und Bescheidung von Anträgen für bestimmte Maßnahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER); (DA Antragsbearbeitung), Dienstanweisung zur Leistung von Ausgaben und Erhebung von Einnahmen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (DA Ausgaben/Einnahmen EGFL/ELER)“.

1.2. Rechtsgrundlagen

Alle Maßnahmen, die aus dem ELER finanziert werden, unterliegen den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 hinsichtlich der Kontrollverfahren und der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei Maßnahmen des ländlichen Raums.

1.3. Geltungsbereich

Diese Dienstanweisung ist gültig für alle Förderprogramme und Vorhaben gemäß dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum des Landes Sachsen-Anhalt (EPLR) Förderzeitraum 2007 bis 2013, soweit sie durch Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 erfasst sind (siehe hierzu auch Liste der Förderprogramme bzw. Vorhaben in Anlage 1).

1.4. Zweck

Das in Verordnung (EG) Nr. 1782/2003
 vorgesehene Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) hat sich als wirksames und effizientes Instrument für die Durchführung der Direktzahlungsregelungen erwiesen. Daher sollten sich die Bestimmungen für Kürzungen und Ausschlüsse bei Falschangaben auch bei Maßnahmen für den ELER an den Grundsätzen des InVeKoS orientieren.

Bei bestimmten Stützungsregelungen im Rahmen von Schwerpunkt 2 der ELER-Verordnung und gleichwertigen Stützungsregelungen im Rahmen von Schwerpunkt 4 sowie für Maßnahmen der Schwerpunkte 1 und 3, sowie gleichwertigen Stützungsregelungen im Rahmen von Schwerpunkt 4 müssen die Regelungen für Kürzungen (Sanktionen) und Ausschlüsse an die besonderen Merkmale dieser Stützungsregelungen angepasst werden. Konkret sind dies die unter Punkt 1.3 genannten Schwerpunkte des EPLR bzw. die darunter fallenden Förderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt.

Hierfür sind besondere Vorschriften erforderlich.

2. Gegenstand und Durchführung

2.1. Gegenstand

Die Bewilligungsbehörde prüft den vom Begünstigten (Zuwendungsempfänger) eingereichten Zahlungsantrag, setzt die förderfähigen Beträge fest und ermittelt

a) den dem Begünstigten ausschließlich auf der Grundlage des Zahlungsantrags zu zahlenden Betrag;

b) den dem Begünstigten nach Prüfung der Förderfähigkeit des Zahlungsantrags zu zahlenden Betrag.

Übersteigt der im Zahlungsantrag vorgelegte Betrag (a) den von der Behörde nach Prüfung der Förderfähigkeit ermittelte Betrag (b) um mehr als 3%, so wird der von der Behörde ermittelte Betrag (b) gekürzt.

Die Kürzung (Sanktion) beläuft sich auf die Differenz zwischen dem im Zahlungsantrag vorgelegten und nach Prüfung der Förderfähigkeit von der Behörde ermittelten Betrag.

Es wird keine Kürzung (Sanktion) vorgenommen, wenn der Begünstigte (Zuwendungsempfänger) nachweisen kann, dass er für die Angabe des nicht förderfähigen Betrages nicht verantwortlich ist (siehe hierzu auch Ziffer 4).

Die Kürzungen werden sinngemäß auf nicht förderfähige Ausgaben angewendet, die bei Vor-Ort- und Ex-Post-Kontrollen gemäß Artikel 28 und 30 der Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 festgestellt werden.

Wird festgestellt, dass ein Begünstigter (Zuwendungsempfänger) vorsätzlich falsche Angaben gemacht hat, so wird das betreffende Vorhaben von der ELER-Stützung ausgeschlossen, und bereits für das Vorhaben gezahlte Beträge werden zurückgefordert. Darüber hinaus wird der Begünstigte in dem betreffenden und dem darauf folgenden ELER-Jahr von der Beihilfegewährung für dieselbe Maßnahme ausgeschlossen.

Die genannten Kürzungen (Sanktionen) gelten unbeschadet zusätzlicher Sanktionen aufgrund nationaler Vorschriften.

2.2. Durchführung

2.2.1. Verfahren bei einem Zahlungsantrag

1.
Der Begünstigte reicht mit dem Auszahlungsantrag seine bezahlten Rechungen und eine Übersicht über die Ausgaben ein. Er kennzeichnet förderfähige und nicht förderfähige Ausgaben und bildet die Summe über die förderfähigen Ausgaben.


Durch Multiplikation dieser Summe (förderfähigen Ausgaben) mit dem anzuwendenden Fördersatz ermittelt die Behörde den Betrag (a) gemäß Ziffer 2.1 dieser Dienstanweisung. Bei einer Festbetragsfinanzierung bzw. einer finanziellen Obergrenze gilt der jeweilige Betrag bzw. die Kappungsgrenze, sofern der anerkannte förderfähige Betrag diese/n übersteigt.

2.
Die Behörde prüft die eingereichten Belege auf Förderfähigkeit. Durch Multiplikation der Summe der durch die Behörde festgestellten förderfähigen Ausgaben mit dem anzuwendenden Fördersatz wird der anerkannte förderfähige Betrag (b) ermittelt. Bei einer Festbetragsfinanzierung bzw. einer finanziellen Obergrenze gilt wiederum der jeweilige Betrag bzw. die Kappungsgrenze, sofern der anerkannte förderfähige Betrag diese/n übersteigt.

Dieser Betrag (b) gemäß Ziffer 2.1 entspricht 100%. Es wird im Folgenden von der Behörde der Prozentsatz (x) ermittelt, um welchen der Betrag (a) den Betrag (b) überschreitet.

X = (a * 100 / b) -100

Bei x ≤ 3: 

Die Behörde fertigt einen Änderungsbescheid in Höhe des nach (b) ermittelten Betrags.

Bei x> 3:

Die Behörde fertigt einen Änderungsbescheid in Höhe des nach (b) ermittelten Betrags abzüglich der durch Differenz der Beträge (a) und (b) ermittelten Kürzung (Sanktion).

Die Ergebnisse der Prüfung des Auszahlungsantrags einschließlich der ggf. vorgenommenen Sanktionen werden im Prüfvermerk zum Auszahlungsantrag vermerkt.

2.2.2 Verfahren bei mehreren Zahlungsanträgen

Die Beträge (a) und (b) beziehen sich immer auf den eingereichten Zahlungsantrag, nicht auf die Summe des Gesamtprojekts. Es wird also jeder (Teil)-auszahlungsantrag für sich betrachtet. Die Kürzung (Sanktion) wird fällig, wenn die Differenz zwischen vorgelegten und auf Grundlage der Förderfähigkeit geprüften Auszahlungsbetrags 3% übersteigt. Dabei ist es unerheblich, wenn die Gesamtbetrachtung des abgerechneten Projekts eine Differenz der Auszahlungsbeträge von 3% bzw. weniger als 3% ergibt.

Analog hierzu wird bei Feststellungen nach Vor-Ort- bzw. Ex-Post-Kontrollen gemäß Artikel 28 und 30 der Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 verfahren. Auch hier ist maßgeblich, auf welchen (Teil)-auszahlungsantrag sich die Feststellung mit der Folge der Verringerung der anzuerkennenden förderfähigen Kosten bezieht. Ob eine Sanktion verhängt wird, bemisst sich daran, ob der konkrete Sachverhalt für die Feststellung zu einer Differenz von mehr als 3% bei einem oder mehreren Auszahlungsanträgen führt bzw. geführt hätte. Im letzteren Fall ist die Bemessungsgrundlage die Summe des Betrags der Auszahlungsanträge, auf die sich ein Sachverhalt einer Feststellung bezieht. Dies gilt nicht, sofern es sich um unterschiedliche Sachverhalte/Feststellungen handelt. 

In Anlage 2 sind Beispiele für mögliche Sanktionsberechnungen aufgeführt.

3. Abgrenzung

Auf folgende Fälle sind Sanktionen im Sinne dieser Dienstanweisung nicht anwendbar:

a) Die vom Begünstigten (Zuwendungsempfänger) vorgelegten Rechnungen sind dem Grund nach alle zuwendungsfähig, sie übersteigen aber den im Bewilligungsbescheid festgelegten Höchstbetrag an zuwendungsfähigen Ausgaben. 

In diesem Fall gilt als zuwendungsfähig, der von der Behörde festgesetzte zuwendungsfähige Höchstbetrag multipliziert mit dem anzuwendenden Fördersatz.


b) Die vom Begünstigten (Zuwendungsempfänger) vorgelegten Rechnungen sind dem Grund nach alle zuwendungsfähig, dem Auszahlungsantrag wurde aber ein höherer als zulässiger Fördersatz zu Grunde gelegt. Der Betrag im Auszahlungsantrag übersteigt daher den bei Zugrundelegung des zulässigen Fördersatzes auszuzahlenden Betrag.

In diesem Fall gilt als zuwendungsfähig, der von der Behörde festgesetzte zuwendungsfähige Betrag multipliziert mit dem zulässigen Fördersatz.


c) Der Begünstigte teilt mit, dass er, abweichend vom Bewilligungsbescheid, für einen geförderten Gegenstand oder Teilgegenstand die Fördervoraussetzungen nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang erfüllt (z.B. Zweckbindungsfrist). Die förderfähigen Kosten verringern sich durch Rücknahme oder Teilwiderruf des Zuwendungsbescheides. In diesem Fall handelt es sich nicht um eine vom Begünstigten zu vertretende Vorlage eines fehlerhaften Auszahlungsantrags.

4. Definition Verantwortlichkeit gemäß Art. 31, Absatz 1 Unterabsatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1975/2006

Verantwortlich im Sinne des Art. 31 Abs. 1 UAbs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 ist der Begünstigte, wenn er objektiv pflichtwidrig und vorsätzlich bzw. fahrlässig gehandelt hat.

5. Anwendung der 3% Regel

Für die Ermittlung der 3% wird die 2. Rundung gemäß DIN 1333 angewendet.

Betrachtet wird die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle. Liegt diese zwischen 0 und 4, wird abgerundet, liegt diese zwischen 5 und 9 wird aufgerundet. Die folgenden Nachkommastellen werden nicht berücksichtigt.

6 Inkrafttreten

Diese Dienstanweisung tritt an dem Tag der Übermittlung an die Bewilligungsbehörden in Kraft.

Im Auftrag

gez.

Hans-Jürgen Schulz

i.V. Abteilungsleiter 5

Anlagen

1. Liste Förderprogramme/Vorhaben

2. Beispiele für die Sanktionsberechnung

	Fachref. MLU
	FP- Nr. Profil
	Artik. VO 1698
	Code EPLR
	Maßnahme - Kurzbezeichnung

	 
	 
	 
	 
	 

	Gemäß VO (EG) Nr. 1975/2006 Art. 25 a)
	

	 
	 
	 
	 
	 

	ELER Schwerpunkt 1:
	 
	 
	 

	66
	1110
	21
	111
	Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen

	61
	1140
	24
	114
	Inanspruchnahme von Beratungsdiensten

	52
	1210
	26
	121 (1)
	Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe nach dem Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP)

	52
	1213
	26
	121 (2)
	Darlehensfonds- Programm- Investitionen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

	52
	1230
	28
	123 (1)
	Marktstrukturverbesserung, Erhöhung der Wertschöpfung bei land-und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen

	52
	1241
	28
	123 (2)
	Investitionen bzgl. der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien

	52
	1240
	29
	124
	Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien

	53
	1252
	30
	125 (1)
	Verbesserung der Infrastruktur; Ländlicher Wegebau

	53
	1251
	30
	125 (2)
	Flurneuordnung Zuwendungsrecht

	43
	1253
	30
	125 (3)
	Infrastruktur Forstwirtschaftlicher Wegebau

	53
	1254
	30
	125 (4)
	Flurbereinigung Vertragsrecht

	24/ 25
	1260
	20 b) vi)
	126
	Wiederaufbau landwirtschaftlichen Produktionspotenzials, vorbeugende Aktionen (Hochwasserschutz)

	
	
	
	
	

	ELER Schwerpunkt 3:
	 
	 
	 

	55
	3110
	53
	311 (1)
	Förderung von Investitionen zur Diversifizierung

	55
	3112
	53
	311 (2)
	Umnutzung Bausubstanz

	55
	3122
	54
	312
	Gründung und Entwicklung von Kleinstunternehmen

	55 u. Stabst.
	3130
	55
	313
	Förderung des Fremdenverkehrs

	24/26
	3212
	56
	321 (1)
	Dienstleistungen Grundversorgung a) Trinkwasser

	24/26
	3211
	56
	321 (2)
	b) Abwasser

	MK/ 35
	3214
	56
	321 (3)
	Investitionen in Schulen

	MS/ 43
	3215
	56
	321 (4)
	Investitionen in Kindertagesstätten

	55
	3221
	52 b) ii)
	322 (1)
	Dorferneuerung

	55
	3222
	52 b) ii)
	322 (2)
	Dorfentwicklung

	21
	3230
	57
	323 (1)
	ländliches Erbe - Maßnahmen für das Schutzgebiets-system Natura 2000 sowie für sonstige Gebiete mit hohem Naturwert

	27
	3232
	57
	323 (2)
	Naturnahe Gewässerentwicklung

	63
	3238
	57
	323 (3)
	Erhaltung des Steillagenweinbaus im Weinbaugebiet Sachsen-Anhalt

	Stabst.
	3239
	57
	323 (4)
	Aktionen zur Sensibilisierung für den Umweltschutz

	Stabst.
	3412
	59
	341
	Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung im Hinblick auf die Ausarbeitung und Umsetzung lokaler Strategien

	 
	 
	 
	 
	 

	Gemäß VO (EG) Nr. 1975/2006 Art. 25 b)
	

	
	
	
	
	

	ELER Schwerpunkt 2:
	 
	 
	 

	64
	2143
	39(5)
	214 (3)
	Erhaltung genetischer Resourcen der Landwirtschaft (Kryokonserven)

	43
	2210
	43
	221
	Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen (Anlegungskosten)

	43
	2210
	45
	223
	Erstaufforstung nicht-landwirtschaftlicher Flächen (Anlegungskosten)

	43
	2270
	49
	227
	Beihilfen für nichtproduktive Investitionen

	
	
	
	
	

	Gemäß VO (EG) Nr. 1975/2006 Art. 25 c)
	

	
	
	
	
	

	ELER Schwerpunkt 4 - Umsetzung Leader
	 
	 
	 
	 

	18
	 
	64
	411
	Wettbewerbsfähigkeit - Umsetzung in ländlicher Wegebau EU-Code 1251 und Flurbereinigung EU-Code 1252 und allgemein im SP 1

	18
	 
	64
	413
	Lebensqualität/ Diversifizierung - Förderung über SP 3

	18
	4210
	65
	421
	Transnationale und gebietsübergreifende Zusammenarbeit
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Beispiele 

Sanktionierung
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Auszahlungsbetrag     =     Betrag (b)     – (Differenz (a) , (b) )

Art. 31 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1975/2006

Art. 31 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1975/2006

Die Behörde

setzt die förderfähigen Beträge fest 

und ermittelt

a)  den dem Begünstigten 

ausschlie

ausschlie

ß

ß

lich 

lich 

auf der Grundlage des Zahlungsantrags

auf der Grundlage des Zahlungsantrags

zu zahlenden Betrag;

b)  den dem Begünstigten 

nach Pr

nach Pr

ü

ü

fung der 

fung der 

F

F

ö

ö

rderf

rderf

ä

ä

higkeit

higkeit

des Zahlungsantrags zu 

zahlenden Betrag.

Der Zuwendungsempfänger (ZWE) 

reicht mit dem Auszahlungsantrag 

seine Belege ein, kennzeichnet 

förderfähige (ff.) sowie nicht ff. 

Ausgaben und bildet die Summe 

über die ff. Ausgaben.

Auf Grund dieser Angaben 

berechnet die Behörde den zur 

Auszahlung beantragten Betrag 

nach Buchstabe a) unter Beachtung 

des Zuwendungshöchstbetrages 

(ggf. je Einzelansatz) und dem 

Fördersatz.

Differenz

Differenz

> 3 %

> 3 %
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Bewilligung Zuwendungsfähige Kosten: 

100.000 €

Fördersatz: 

50%

Zuschuss: 

50.000 €

Auszahlung - die Behörde erkennt 

nicht alle

vorgelegten Rechnungen als zuwendungsfähig an

- die 

dem Grunde nach

zuwendungsfähigen Ausgaben 

übersteigen

jedoch die 

zuwendungsfähigen Ausgaben lt. Bewilligungsbescheid (

der Höhe nach

)

Beispiel 1) 

Beispiel 1)  Sanktionierung nach Art. 31 VO (EG) Nr. 1975/2006

Ergebnis keine Sanktionierung nach Art. 31 VO (EG) Nr. 1975/2006

Dem Grunde nach zuwendungs-

fähige Ausgaben

Auszahlungsbetrag

(Zuwendungsfähige Ausgaben x Fördersatz, maximal 

jedoch den Höchstbetrag lt. Zuwendungsbescheid)

Nach Prüfung der 

Förderfähigkeit durch die 

Behörde

110.000 €

Buchstabe b)

50.000 €

Keine Differenz



Keine Sanktion

Lt. Auszahlungsantrag des 

ZWE

120.000 €

Buchstabe a)

50.000 €
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Bewilligung Zuwendungsfähige Kosten: 

100.000 €

Fördersatz: 

50%

Zuschuss: 

50.000 €

Auszahlung - die Behörde erkennt 

nicht alle

vorgelegten Rechnungen als zuwendungsfähig an und 

unterschreitet

damit den Höchstbetrag an zuwendungsfähigen Ausgaben lt. Bescheid

Beispiel 2) 

Beispiel 2)  Sanktionierung nach Art. 31 VO (EG) Nr. 1975/2006

Ergebnis Sanktionierung nach Art. 31 VO (EG) Nr. 1975/2006

Dem Grunde nach zuwendungs-

fähige Ausgaben

Auszahlungsbetrag

(Zuwendungsfähige Ausgaben x Fördersatz, maximal 

jedoch den Höchstbetrag lt. Zuwendungsbescheid)

Nach Prüfung der 

Förderfähigkeit durch die 

Behörde

90.000 €

b) 45.000 €

- 5.000 €

40.000 €

Differenz 5.000 €: 

11,11% > 3% !!



Sanktion

Lt. Auszahlungsantrag 

des ZWE

120.000 €

a)  50.000 €



Tatsächlich 

auszahlbarer Betrag

Sanktion
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Bewilligung Zuwendungsfähige Kosten: 

100.000 €

Fördersatz: 

50%

Zuschuss: 

50.000 €

Auszahlung - die Auszahlung erfolgt durch mehrere Teilauszahlungsanträge

Beispiel 3) 

Beispiel 3)  Gesamtbetrachtung der Maßnahme

Ergebnis - Es wird jeder Teilauszahlungsantrag für sich betrachtet.

- Es findet keine Rückzahlung

von Sanktionsbeträgen

statt.

- Es ist 

unerheblich

, wenn die 

Gesamtbetrachtung

eine Differenz der Auszahlungsbeträge 

von 

< 3%

ergibt.

Erste Teilauszahlung

Januar 2008

Zweite Teilauszahlung

Januar 2009

Schlusszahlung

Januar 2010

Angabe

30.000 15.000

ZWE

ff. Ausgaben 

(d.G.n)

Auszahlungs-

betrag

29.000 14.500

- 500

14.000

14.000

Nach Prüfung 

der Förder-

fähigkeit

Angabe

30.000 15.000

ZWE

ff. Ausgaben 

(d.G.n)

Auszahlungs-

betrag

29.500 14.750

14.750

14.750

Nach Prüfung 

der Förder-

fähigkeit

Angabe

40.000 20.000

ZWE

ff. Ausgaben 

(d.G.n)

Auszahlungs-

betrag

38.750 19.375

- 625

18.750

18.750

Nach Prüfung 

der Förder-

fähigkeit

Differenz > 3%: Sanktion  Differenz > 3%: Sanktion 
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50.000

47.000

50.000

47.000

50.000

48.000

Zuw.betrag

Davon 

auszahlbar

100.000 100.000 100.000

ff. Kosten

Neufest-

setzung

13.000 18.000 16.000 Zuw.betrag

Auszahlungs-

betrag

13.000 19.000 18.000

Zuw.betrag

26.000 38.000 36.000

ff. Kosten

von Behörde 

anerkannt

13.000 20.000 20.000

Zuw.betrag

(von Behörde 

festgesetzt)

26.000 40.000 40.000

ff. Kosten Auszahlungs-

antrag

50.000

47.000

50.000

48.000

50.000

50.000

Zuw.betrag

Davon 

auszahlbar

100.000 100.000 100.000

ff. Kosten Bescheid

Schlusszahlung 2. Teilauszahlung 1. Teilauszahlung

Differenz: 

2.000 €

= 10 %

Minus 

Sanktionsbetrag 

(2.000 €)

Bewilligung Zuwendungsfähige Kosten: 

100.000 €

Fördersatz: 

50%

Zuschuss: 

50.000 €

Beispiel 4)

Beispiel 4) Minderung des auszahlbaren ZWB 

um den Sanktionsbetrag

um den Sanktionsbetrag

Auszahlung - zu jeder sanktionierten (Teil-)Auszahlung ergeht ein 

(Teil-)Auszahlungsbescheid

, 

welcher die insgesamt auszahlbare Zuwendungssumme ggf. um angefallene 

Sanktionsbeträge mindert

Ergebnis Der 

ursprüngliche auszahlbare Zuwendungsbetrag

wird um den 

Sanktionsbetrag gekürzt 

Differenz: 

1.000 €

= 5 %

Minus 

Sanktionsbetrag 

(1.000 €)
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Bewilligung Zuwendungsfähige Kosten: 

100.000 €

Fördersatz: 

50%

Zuschuss: 

50.000 €

Beispiel 5) 

Beispiel 5)  Nachkommen der Mitteilungspflicht

Auszahlung -

vollen Zuschuss i.H.v. 50.000 

vollen Zuschuss i.H.v. 50.000 

€

€

ausgesch

ausgesch

ö

ö

pft

pft

Der Zuwendungsempfänger 

teilt mit

teilt mit, dass er für einen geförderten Gegenstand die 

Zweckbindungsfrist nicht mehr einhält.

Teilwiderruf nach §§ 49, 49 a VwVfG

die ursprünglich anerkannten zuwendungsfähigen Kosten verringern sich in Höhe der für 

diesen Gegenstand anerkannten zuwendungsfähigen Kosten (ab dem 6. Jahr der 

Zweckbindungsfrist unter Beachtung der Zeit der zweckentsprechenden Verwendung).

Ergebnis Der Art. 31 der VO (EG) Nr. 1975/2006 bezieht sich auf Auszahlungsanträge.

Die Verringerung der ff. Kosten durch Rücknahme oder Widerruf steht nicht im Zusammenhang 

mit einem Auszahlungsantrag.   



 KEINE ANWENDUNG DER SANKTIONSREGELUNG !

KEINE ANWENDUNG DER SANKTIONSREGELUNG !
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Bewilligung Zuwendungsfähige Kosten: 

100.000 €

Fördersatz: 

50%

Zuschuss: 

50.000 €

Beispiel 6.1) 

Beispiel 6.1)  Feststellungen bei Kontrollen nach 

Art. 28

Art. 28 und 30 VO (EG) Nr. 

1975/2006

Festsetzung des 

Festsetzung des 

Zuwendungsbetrages auf

Zuwendungsbetrages auf

Zuwendungsbetrag 50.000 €

insgesamt

Auszahlung auf Grund 20.000 €

Angaben des ZWE

ermittelter Auszahlungs- 20.000 €

betrag (ggf. mit Sanktion)

Auszahlungsmitteilung (oder 20.000 €

Teilauszahlungsbescheid) über

+

1. Teilauszahlung 2. Teilauszahlung

50.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

Schlusszahlung

50.000 €

10.000 €

10.000 €

8.600 €

48.600 

48.600 

€

€

VOK vor 

Schlusszahlung

Feststellung:

Geförderter Gegen-

stand im Wert von 

1.400 € wurde nie 

zweckentsprechend 

verwendet.

Die Kosten für diesen 

Gegenstand wurden 

mit der ersten

Teilauszahlung 

erstattet.

Gemäß Art. 31 Abs. 1 UA 4 S. 2 der VO (EG) Nr. 1975/2006 werden die Kürzungen sinngemäß auf nicht 

förderfähige Ausgaben angewandt, die bei 

VOK

und Ex-Post-Kontrollen festgestellt werden.

1.

- 700 € verminderte Zuwendung

(700/19.300 = 3,63%)

- 700 € Sanktion

Nachträgliche

Berechnung

- 1.400 €

1

2

Ergebnis

- Ist die Feststellung eindeutig 

EINEM

Auszahlungsantrag zuzurechnen 



so ist die Bezugssumme die des 

jeweiligen 

(Teil-) Auszahlungsantrags

(700 / 19.300 = 3,63 %)

- Bezieht sich die Feststellung auf 

mehrere/alle

vorherigen Teilauszahlungen (nur bei Vorliegen von 

Abschlagsrechnungen möglich)  



so ist die Bezugssumme die 

Summe aller bisherigen, einschließlich der 

aktuellen (Teil-)Auszahlung

(700 / 48.600 = 1,44 %)  

(



Beträge, die bei früheren VOK schon kontrolliert wurden, zählen allerdings nicht mit in die Bezugssumme)
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Bewilligung Zuwendungsfähige Kosten: 

100.000 €

Fördersatz: 

50%

Zuschuss: 

50.000 €

Beispiel 6.2) 

Beispiel 6.2)  Feststellungen bei Kontrollen nach Art. 28 und 

30

30 VO (EG) Nr. 

1975/2006

Festsetzung des 

Festsetzung des 

Zuwendungsbetrages auf

Zuwendungsbetrages auf

Zuwendungsbetrag 50.000 €

insgesamt

Auszahlung auf Grund 20.000 €

Angaben des ZWE

ermittelter Auszahlungs- 20.000 €

betrag (ggf. mit Sanktion)

Auszahlungsmitteilung (oder 20.000 €

Teilauszahlungsbescheid) über

+

1. Teilauszahlung 2. Teilauszahlung

50.000 €

20.000 €

19.600 €

19.600 €

Schlusszahlung

50.000 €

10.200 €

10.200 €

10.200 €

50.000 

50.000 

€

€

Ex-Post-Kontrolle

Feststellung:

Geförderter Gegen-

stand im Wert von    

1.000 € wurde nie 

zweckentsprechend 

verwendet.

Die Kosten für diesen 

Gegenstand wurden mit 

der zweiten Teilaus-

zahlung erstattet.

Gemäß Art. 31 Abs. 1 UA 4 S. 2 der VO (EG) Nr. 1975/2006 werden die Kürzungen sinngemäß auf nicht 

förderfähige Ausgaben angewandt, die bei VOK und 

Ex-Post-Kontrollen

festgestellt werden.

2.

- 400 € nicht ff. (=2,04 %)

Damals keine Sanktion

- 500 € nicht ff. (900/19.100=4,71%)

- 900 € Sanktion 

Rückforderung i.H.v.  

1.400 €

Ergebnis

- Ist die Feststellung eindeutig 

EINEM

Auszahlungsantrag zuzurechnen 



so ist die Bezugssumme die des 

jeweiligen     

(Teil-) Auszahlungsantrags

((400+500) / 19.100 = 4,71 %)

- Bezieht sich die Feststellung auf 

mehrere/alle

vorherigen Teilauszahlungen (nur bei Vorliegen von Abschlags-

rechnungen möglich)  



so ist die Bezugssumme die 

Summe aller (Teil-)

Auszahlungen (500 / 49.500 = 1,01 %) 
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Bewilligung Zuwendungsfähige Kosten: 

100.000 €

Fördersatz: 

50%

Zuschuss: 

50.000 €

Beispiel 7) 

Beispiel 7)  nachträgliche „Aberkennung“ der ff. Kosten bei Abschlagszahlungen

Auszahlung - Der Zuwendungsempfänger reicht Belege über 

Abschlagszahlungen

mit seinem 

Teilauszahlungsantrag ein.

- Die Behörde erkennt die Abschlagszahlung als zuwendungsfähig an.

- Bei Schlusszahlung wird eine detaillierte Rechnung vorgelegt aus deren Leistungsverzeichnis 

sich nicht zuwendungsfähige Kosten ergeben, 

die den Differenzbetrag übersteigen

.

1. Teilauszahlung

50.000 €

35.000 €

35.000 €

Zuwendungsbetrag

Auszahlung auf Grund

Angaben des ZWE

ermittelter 

Auszahlungsbetrag 

Schlusszahlung

50.000 €

15.000 €

Davon 5.000 € aus einer 

Abschlagsrechnung über 

10.000 €

Der gesamte Rechnungsbetrag ist 12.000 €. 

Davon 3.000 € nicht zuwendungsfähig.

13.500 €

35.000 €

Auszahlungsbetrag 

ggf. mit Sanktion

12.000 €

- 1.500 € nicht ff. (1.500 / 48.500 = 3,09% 



Sanktion!)

- 1.500 € Sanktion

Ergebnis Bezugssumme ist die Summe aller (Teil-)Auszahlungen: 1.500 / 48.500 = 3,09 %
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Bewilligung Zuwendungsfähige Kosten: 

100.000 €

Fördersatz: 

50%

Zuschuss: 

50.000 €

Beispiel 8) 

Beispiel 8)  keine negativen Auszahlungsbeträge

Auszahlung - die vom Zuwendungsempfänger in seinem zweiten Teilauszahlungsantrag als 

förderfähig gekennzeichneten Belege sind zu mehr als 50% nicht förderfähig

Festsetzung des auszahlbaren 38.000 €

Zuwendungsbetrages auf

(50.000 – 12.000)

Auszahlbarer  50.000 €

Zuwendungsbetrag

insgesamt

Auszahlung auf Grund  20.000 €

Angaben des ZWE

Auszahlungsbetrag  20.000 €

ggf. mit Sanktion

Auszahlungsmitteilung (oder 20.000 €

Teilauszahlungsbescheid) über

+

1. Teilauszahlung 2. Teilauszahlung

50.000 €

20.000 €

0 €

(Rechnerisch - 4.000 €)

0 €

Schlusszahlung

38.000 €

18.000 €

( 38.000 €

- 20.000 €)

18.000 €

18.000 €

38.000 €

- 12.000 € Verringerung auf  

Grund nicht förderfähiger 

Kosten

- 12.000 € Sanktion

Ergebnis - der Sanktionsbetrag wird nur insoweit von der aktuellen (Teil-)Auszahlung abgezogen, bis der 

Auszahlungsbetrag Null ist

-

kein weiterer Abzug von der nächsten Teilauszahlung
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Betrachtungsweise der 3 %

Betrachtungsweise der 3 %

-

-

Regel

Regel

Rundung  - betrachtet wird die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle

(=Rundungsstelle)

- liegt diese zwischen 0 und 4 wird abgerundet

- liegt diese zwischen 5 und 9 wird aufgerundet

- die folgenden Nachkommastellen werden nicht berücksichtigt

a) Rundungsstelle ist dritte Nachkommastelle

Bsp.: 3,17

7

778 3,18 Sanktion

2,99

3

387 2,99 keine Sanktion

3,00

9

964 3,01 Sanktion

3,00

0

001 3,00 keine Sanktion


� Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 der Kommission vom 7. Dezember 2006 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates hinsichtlich der Kontrollverfahren und der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei Maßnahmen zur Förderung des ländlichen Raums. (ABl. L 368 S. 74).�


� Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG) Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 293/2008 der Kommission vom 01. April 2008 (ABl. L 90 S. 5).
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